
  

Selbstverpflichtungserklärung 
  

gegenüber der Evangelischen Paul-Schneider-Gemeinde 

  

Die Arbeit der Evangelischen Paul-Schneider-Gemeinde, insbesondere mit 

Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen, geschieht im Auftrag und 

Angesicht Gottes. Sie ist getragen von Achtung, Wertschätzung und Vertrauen. Wir 

achten die Persönlichkeit und Würde aller Schutzbefohlenen, gehen verantwortlich 

mit ihnen um und respektieren individuelle Grenzen.  

  

Dies anerkennend wird die folgende Selbstverpflichtungserklärung abgegeben von 

  

  

Name, Vorname 

  

1. Ich verpflichte mich dazu beizutragen, ein sicheres, förderliches und 

ermutigendes Umfeld für Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlene zu 

erhalten und/oder zu schaffen.  

2. Ich verpflichte mich, alles zu tun, damit in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 

und anderen Schutzbefohlenen sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung und andere 

Formen der Gewalt verhindert werden.  

3. Ich verpflichte mich, die individuellen Grenzen aller Menschen zu respektieren 

und die Intimsphäre sowie die persönliche Schamgrenze zu achten.  

4. Ich bin mir meiner besonderen Verantwortung als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin 

bewusst und missbrauche meine Rolle im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und 

anderen Schutzbefohlenen nicht. Ich beachte das Abstinenzgebot. Dies bedeutet, 

dass sexuelle Kontakte mit Schutzbefohlenen nicht mit dem kirchlichen 

Schutzauftrag vereinbar sind und daher verboten sind. 

5. Ich nehme alle Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlenen bewusst wahr 

und achte dabei auch auf mögliche Anzeichen von Vernachlässigung und Gewalt. 

Ich achte auf Grenzüberschreitungen durch Mitarbeitende und Teilnehmende in der 

Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen. In Zweifelsfällen 

und bei Grenzüberschreitungen hole ich mir Hilfe bei einer der Vertrauenspersonen 

des Kirchenkreises.* In diesen Fällen werde ich die Vertrauensperson informieren 

und kann mich bei Unsicherheiten hinsichtlich der Einschätzung von der 

landeskirchlichen Ansprechstelle beraten lassen. 

*Der Kreissynodalvorstand hat dazu aktuell Frau Stefanie Demand und Herrn 



Manfred Pusch berufen. 

6. Bei jeder Vermutung werde ich entsprechend dem Interventionsplan des 

Schutzkonzeptes meiner Kirchengemeinde vorgehen. 

7. Ich verpflichte mich, beim Verdacht auf sexualisierte Gewalt zu genereller 

Vertraulichkeit. Insbesondere gegenüber der Presse und in sozialen Netzwerken 

werde ich  keine Informationen, Mutmaßungen und persönliche Einschätzungen 

weitergeben.  

  

  

  

_____________________________________________  

Datum, Unterschrift 

  

 


